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SEB Investmentdepot –
Depoteröffnung und Kaufauftrag
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Depoteröffnung und Kaufauftrag für ein SEB Investmentdepot
(Bitte in Großbuchstaben ausfüllen) SEB Investmentdepot-Nummer

(wird von der SEB AG ausgefüllt)Herr Frau Firma

Privatvermögen Betriebsvermögen

Vorname, Zuname/Firmenname

Geburtsname/Ergänzung

Straße, Hausnummer

Land

e-mail Telefon

Familienstand

Telefon

PLZ Ort

Vorname, Zuname (Mitantragsteller/in) oder: Erster gesetzlicher Vertreter (Alleiniges Sorgerecht ggf. nachweisen)

oder: Zweiter gesetzlicher VertreterGeburtsname/Ergänzung (Mitantragsteller/in)

Straße, Hausnummer (falls abweichend)

Land

e-mail

PLZ Ort

Vorname, Zuname, abweichender Geburtsname (Bevollmächtigte/r) /2. gesetzlicher Vertreter

Straße, Hausnummer

Land

Beruf

PLZ Ort

abweichende Versandadresse

Nur bei Gemeinschaftsdepots:
Wir werden einzeln verfügen
(falls nicht gewünscht, streichen)

Nach dem Ableben eines Depotinhabers 
ist der andere allein verfügungsberechtigt.

Ausfertigungen: Original für SEB AG, Anlagekonten; Kopien für Kunden, SEB Asset Management AG und Vermittler.
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Antragsteller/Depotinhaber/in1

bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter (bei abweichender Adresse des 1. gesetzlichen Vertreters)

3 Bevollmächtigte/r zu Lebzeiten (und über den Tod hinaus) oder nur für den Todesfall

(ohne Angabe: Vollmacht nur für den Todesfall)

Beruf/Branche

Gebiets-
fremde/r

Beruf/Branche

Gebiets-
fremde/r

3

3

2

2

1

Antragsteller/in und Bevollmächtigte/r haben sich ausgewiesen durch 1):

Antragsteller/Depotinhaber/in Mitantragsteller/in oder Bevollmächtigte/r oder
(bei Minderjährigen Geburtsurkunde) 1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

Ausweisart: Personalausweis Pass Personalausweis Pass

Gültigkeitsdatum
beachten !

Personal-
ausweis

Handelsregister-
AuszugPass

Vermittler
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Ausweis-Nr./
Register-Nr.:

ausgestellt am:

Geburtsort:

durch 
Behörde/Ort:

Nationalität:
1) Die vermittelnde Stelle bestätigt alle Angaben durch ihre Unterschriften auf der nächsten Seite. 

TIN-Nummer

ja neinZIV-Kunde:

TIN-Nummer

ja neinZIV-Kunde:

Mitantragsteller/in (Zweite/r Depotinhaber/in bei Gemeinschaftsdepot)

Gesetzliche Vertreter für juristische Personen (z.B. Geschäftsführer, Vorstand)

bei Minderjährigen: gesetzliche Vertreter (normalerweise beide Eltern,
die sich gegenseitig zur alleinigen Vertretung des Minderjährigen bevollmächtigen)
SEB Investmentdepots für Minderjährige können nur auf einen Depotinhaber lauten

2

Gemeinschaftsdepot Ehegatten
Gemeinschaftsdepot andere Personengemeinschaften

Privatvermögen Betriebsvermögen

Vermittelt von:



3Der/Die unter genannte Bevollmächtigte ist berechtigt, über mein 
SEB Investmentdepot, auch zu eigenen Gunsten, zu verfügen.

Zur bankmäßigen Verwahrung der zu erwerbenden Fondsanteile bitte ich um
Eröffnung eines persönlichen SEB Investmentdepots. Mir ist bekannt, dass
in einem SEB Investmentdepot nur Anteile eines Fonds verwahrt werden können.
Ich bin deshalb einverstanden, dass Sie ohne meine ausdrückliche Erklärung
weitere SEB Investmentdepots (Unterdepots) auf der Grundlage dieses Antrags
eröffnen, soweit dies zur Ausführung meiner Aufträge jetzt oder zukünftig er-
forderlich ist.

Ich bin damit einverstanden, dass die angegebene Vermittlungsgesellschaft
bzw. deren Vermittler-Betreuungsstelle, der zuständige Antragsvermittler und die
SEB Investment GmbH zum Zwecke der Anlageberatung Daten über mein SEB
Investmentdepot erhalten (dieser Abschnitt kann gestrichen werden).
Von den umseitigen Bedingungen, von den Kosten und Gebühren habe 
ich einverständlich Kenntnis genommen.

Ort
T T M M J J J J

Datum

Falls keine Vollmacht erteilt, bitte den nebenstehenden Abschnitt streichen.

321 Unterschrift des/der Bevollmächtigten oder
des 2. gesetzlichen Vertreters Minderjähriger

˝
Unterschrift Mitantragsteller/in oder
des gesetzlichen Vertreters Minderjähriger

Unterschrift Antragsteller/ in
˝ ˝

„Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen
außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft
oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne dass 
der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert
worden ist, so ist der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung 
zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei
Wochen schriftlich gegenüber der Verwaltungsgesellschaft zu erfolgen. Der 
Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-

Widerrufsrecht gemäß § 126 InvG abschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt
worden ist. Zur Wahrung der Frist genügt eine rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die
Anteile für sein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem 
Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungs-
gesellschaft gegen Rückgabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten
Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten
Kosten zu erstatten. Die Vorschrift ist auch auf den Verkauf von Anteilen durch
den Anleger entsprechend anwendbar.“

Datum Unterschrift Antragsteller/in (ggf. auch ges. Vertreter)
˝

Ich bestätige, folgende Unterlagen angeboten bekommen zu haben: Den ver-
einfachten Verkaufsprospekt bzw., falls ein solcher nicht existiert, den aus-
führlichen Verkaufsprospekt mit Vertragsbedingungen (bzw. Verwaltungs-
reglement), den aktuellen Rechenschaftsbericht und ggf. zusätzlich den 
Halbjahresbericht (soweit veröffentlicht). Eine Ausfertigung dieses Antrags mit
den Sonderbedingungen für das SEB Investmentdepot wurde mir ausgehändigt.

Kaufauftrag
Ich/Wir möchte/n Anteile folgender Fonds erwerben:

SEB

SEB

Fondsname

Fondsname

(ohne Terminangabe: sofort!)

bitte abbuchen: Termin: sofort oder am

wird überwiesen: SEB Treuhandkonto-Nr. 1709 000 400 (BLZ 500 10111)
bei der SEB AG, Anlagekonten, unter Angabe meiner SEB Investmentdepot-Nr.

(sofortige Überweisung bei Neuanlagen: Angabe von „Neu“ und Name des gewünschten Fonds)

Einmalige Zahlung/en

bitte abbuchen 2): ab 1. oder 15.

auszuführen monatlich oder vierteljährlich
2) ohne Zeitvorgabe bzw. bei verzögertem Antragseingang: bitte zum nächstmöglichen Termin einziehen!

Regelmäßige Zahlung/en

T T M M J J J J

M M J J J J

und/oder

und/oder

Betrag in EUR Anteile

einmalig

einmalig

oder

oder

einmalig

einmalig

regelmäßig

regelmäßig

ist beigefügtFreistellungsauftrag

Kontonummer (kein Sparkonto) Bankleitzahl

Unterschrift KontoinhaberGeldinstitut

Kontoinhaber

˝

liegt bereits bei der SEB AG und gilt für alle Depots.

ist beigefügt
Faxermächtigung liegt bereits bei der SEB AG für folgende Depot-Nr. vor.

Sie soll auch für das/die neu zu eröffnende/n Depot/s gelten.

Allgemeine Bankverbindung für die Steuerverrechnung, Einmalanlage, regelmäßigen Einzug
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Steuerverrechnung bei Fälligkeit zu Lasten meines unten angegebenen Kontos durch
Lastschrift einzuziehen. Sollte ein Lastschrifteinzug für die Einmalanlage oder regelmäßigen Einzug von einem anderen Konto gewünscht werden, bitte hierfür
separaten Auftrag einreichen.

Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer Anträge zum Einbehalt der Kirchensteuer werden bei Depotneueröffnung nur mit Einreichung vor der Abrechnung des ersten
Umsatzes wirksam. Anträge und Änderungen, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden, können erst im nachfolgenden
Kalenderjahr berücksichtigt werden. (Bei thesaurierenden Fonds ist der Einbehalt von Kirchensteuer nicht möglich.)ist beigefügt

Angabe zwingend notwendig!

Bitte Freistellungsauftrag beifügen.

Erklärung der vermittelnden Stelle
Alle Antragsteller und Bevollmächtigten haben sich ausgewiesen und die Unter-
schrift in unserer Gegenwart geleistet.
Die Genehmigung zur Vermittlung von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesell-
schaft liegt vor. Stempel/rechtsverbindliche Unterschriften Vermittler

Telefon des Vermittlers

0380

PIF

Erklärung nach dem Geldwäschegesetz: Ich/Wir handele/handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veran-
lassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Ich/Wir bin/sind nach dem GwG verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung
ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.



Sonderbedingungen für das 
SEB Investmentdepot

Rechtliche Grundlage für den Erwerb von Fonds-
anteilen der SEB Investment GmbH ist der jeweilige
aktuelle Verkaufsprospekt mit Vertragsbedingun-
gen/Verwaltungsreglement.

Für die Führung von SEB Investmentdepots gelten
folgende Bedingungen:

1. Die SEB AG, Anlagekonten, kann entsprechend um-
seitigem Antrag ein SEB Investmentdepot eröffnen.
Das Vertragsverhältnis kommt durch Abrechnung der
Ersteinzahlung oder schriftliche Bestätigung zustande.

2. Das jeweilige Depotguthaben in Anteilen wird in
Girosammelverwahrung in einem auf den Namen des
Anlegers lautenden Depot verwahrt.

3. Die SEB AG führt Aufträge/Einzahlungen, die bei
der SEB AG, Anlagekonten eingehen, durch Abschluss
eines Kauf-/Verkaufsgeschäftes (Ausführungsge-
schäft) für Rechnung des Kunden mit der SEB Invest-
ment GmbH aus. Die SEB AG rechnet gegenüber dem
Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes ab.

Regelmäßige Aufträge oder weisungsgemäß zu
einem späteren Termin nach Eingang auszuführende
Aufträge werden unter Zugrundelegung des Fonds-
preises des vorbestimmten Tages ausgeführt (ist
dies kein Bankarbeitstag, gilt der nächste nach dem
Termin festgestellte Preis).

4. Die SEB AG, Anlagekonten führt die Kunden-
aufträge im Wege des Kommissionsgeschäftes für den
Anleger aus. Eine vorherige Beratung des Anlegers
durch SEB AG, Anlagekonten erfolgt  nicht, ebenso
wenig eine Überprüfung der Angemessenheit der
Anlage. Soweit dem Anleger z. B. Marktkommentare,
Charts oder Analysen zur Verfügung gestellt werden,
stellen diese keine Anlageberatung dar, sondern sol-
len lediglich die selbständige Anlageentscheidung des
Anlegers erleichtern. Die SEB AG; Anlagekonten geht
davon aus, dass der Anleger durch den zuführenden
Vertriebspartner entsprechend seinem Erfahrungs-
und Kenntnisstand über die in Anspruch genommenen
Dienstleistungen (insbesondere Preise und Konditio-
nen) sowie die zu erwerbenden  Fondsanteile bzw.
Wertpapiere hinreichend informiert wurde. Weitere
Informationen durch die SEB AG, Anlagekonten erfol-
gen grundsätzlich nicht. Soweit ihm ausnahmsweise
Informationen erteilt werden, sind diese abstrakt-
genereller Natur, und der Anleger sollte vor seiner
Anlageentscheidung ggf. weitere Informationen bzw.
Beratung durch den zuführenden Vertriebspartner in
Anspruch nehmen. Gleiches gilt, wenn der Anleger

von der Möglichkeit gebrauch macht, Zeichnungs-
aufträge per Überweisungsträger zu erteilen. 

5. Anlageaufträge (Lastschrifteinzug oder Geldein-
gang) zum Erwerb von Fondsanteilen werden unter
Zugrundelegung des am Ausführungstag geltenden
Ausgabepreises (siehe Ziffer 3) in Anteile und Anteil-
bruchteile bis zur dritten Dezimalstelle umgerechnet.
Soweit gemäß Vertragsbedingungen/Verwaltungs-
reglement für den gewünschten Fonds ein Ausgabe-
aufschlag erhoben wird, setzt sich der Ausgabepreis
aus dem Anteilwert und dem entsprechenden Aus-
gabeaufschlag zusammen.

6. Rückzahlungen kann der Kunde jederzeit verlangen.
Rückzahlungsaufträge (einschließlich Rückzahlungen
aus Entnahmeplänen) werden in der Weise ausgeführt,
dass entsprechend viele Fondsanteile und Anteilbruch-
teile bis zur dritten Dezimalstelle unter Zugrunde-
legung des am Abrechnungstages geltenden Rück-
nahmepreises zurückgenommen werden. Der Gegen-
wert wird an das im Auftrag angegebene Empfänger-
konto überwiesen, soweit der Kunde keine andere
Rückzahlungsform wünscht.

7. Der Kunde kann im Eröffnungsantrag oder auf
andere Weise widerruflich den Auftrag erteilen, regel-
mäßig monatlich (oder vierteljährlich) einen gleich-
bleibenden oder zu dynamisierenden Betrag per Last-
schrift einzuziehen und in Anteilen des gewünschten
Fonds anzulegen.

Ebenso kann er durch eine gesondert zu tref-
fende Vereinbarung mit der SEB AG  für bestimmte 
Fonds widerruflich verlangen, dass aus einem ent-
sprechenden Depotguthaben regelmäßig bestimmte
Beträge an ihn überwiesen werden (Entnahmeplan).

8. Alle Depotmitteilungen wird die SEB AG mit nor-
maler Post zustellen lassen. Über jeden Depotumsatz
wird eine Abrechnung erteilt.

Für vermögenswirksame Anlagen und regelmäßig 
per Lastschrift abzubuchende Anlagebeträge bis zu
einer gesetzlich festgelegten Höhe (ab 2002: monat-
lich EUR 120,–/vierteljährlich EUR 360,–) erhält der
Kunde mindestens halbjährlich eine Sammel-Umsatz-
abrechnung. 

9. Die SEB AG wird dem Kunden zu jedem seiner 
SEB Investmentdepots mindestens einmal jährlich
einen Depotauszug (Depotaufstellung) zusenden und
zwar gewöhnlich in Kombination mit der Ertrags-
abrechnung (Ertragsausschüttung/-thesaurierung).

10. Gutschriften aus der Ertragsabrechnung werden
grundsätzlich nicht ausgezahlt, sondern in Anteilen
des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

11. Alle Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fonds-
anteilen, aber auch alle sonstigen Willenserklärungen
und Mitteilungen sind aus Beweisgründen immer ori-
ginalschriftlich (formlos oder unter Verwendung ent-
sprechender Serviceformulare) an die Anlagekonten-
verwaltung der SEB AG zu richten. Bei anderen For-
men der Auftragserteilung (z.B. per Telefax) ist die
SEB AG berechtigt, vor Ausführung eine gesonderte
schriftliche Vereinbarung zu verlangen.
12. Für Leistungen im Rahmen der Depotführung, die
im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem
Interesse erbracht werden, kann die SEB AG dem
Kunden ein nach den Umständen angemessenes Ent-
gelt berechnen. Dessen Höhe orientiert sich an den
Entgelten für entsprechende Leistungen im allgemei-
nen Geschäftsverkehr der SEB AG. Sie ergeben sich
aus dem jeweils gültigen Preisverzeichnis der SEB AG
für die Führung von SEB Investmentdepots, das auf
Anfrage zugesandt wird.

Die SEB AG behält sich eine Anpassung der Entgelte
nach billigem Ermessen vor (§ 315 BGB).

Der Kunde trägt alle Fremdkosten und Auslagen, die
anfallen, wenn die SEB AG in seinem Auftrag oder
mutmaßlichen Interesse tätig wird.

Alle vom Kunden zu zahlenden Entgelte, Fremdkosten
und Auslagen können mit Ertragsgutschriften und
anderen Zahlungen oder durch Verkauf von Anteilen
in entsprechender Höhe gedeckt werden.

13. Die SEB AG kann diese Geschäftsverbindung
oder einzelne Teile dieser Geschäftsverbindung mit
dem Kunden und die sich hieraus ergebenden Rechte
und Pflichten auf eine konzernangehörige Gesell-
schaft oder an eine andere, der staatlichen Aufsicht
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht nach dem Kreditwesengesetz unterliegende
Gesellschaft übertragen. Im Falle einer solchen Über-
tragung kann sich der Kunde von dieser Geschäfts-
verbindung ohne Einhaltung einer Frist durch schrift-
liche Mitteilung lösen. Die SEB AG wird den Kunden
über eine solche Übertragung rechtzeitig, mindes-
tens jedoch 6 Wochen zuvor, informieren.

14. Änderungen der Sonderbedingungen für das SEB
Investmentdepot werden den Depotinhabern bekannt-
gegeben. Neue Bedingungen werden 6 Wochen nach
Versand rechtswirksam, sofern kein Widerspruch
erfolgt.
15. Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der SEB AG sowie ergänzend die 
Sonderbedingungen für das Wertpapiergeschäft, die
jeweils in ihren Geschäftsräumen eingesehen werden
können.

Die geltenden Ausgabeaufschläge und Verwaltungsvergütungen der jeweiligen Fonds sind den entsprechenden Verkaufsprospekten und Rechen-
schafts- bzw. Halbjahresberichten zu entnehmen.
Die Verwaltungsvergütung und die Depotbankvergütung werden in mtl. Teilbeträgen erhoben und sind im jeweiligen Fondspreis enthalten.
Der Depotbank stehen darüber hinaus die banküblichen Bearbeitungsgebühren und Vergütungen zu.

Kosten und Gebühren

Depotführung

SEB AG
Anlagekonten
Postfach
60283 Frankfurt am Main

Depotbanken

SEB AG
Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main

Skandinaviska Enskilda Bank S. A.
6 a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxemburg

Produktinformationen

SEB Asset Management AG
Postfach
60283 Frankfurt am Main
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main

Telefon (069) 272 99 -10 00
Telefax (069) 272 99 - 0 90

Infoline (018 01) 777 999 (dt. Festnetz 3,9 ct./
Minute; Mobilfunkpreise abweichend)

E-Mail Info@SEBAM.de
Internet www.SEBAssetManagement.de



Rahmenvereinbarung über
Geschäfte in Finanzinstrumenten

Fassung 01.11.2007

An
SEB AG
Filiale

Ich beauftrage Sie, für das oben genannte
Depot Wertpapierdienstleistungen zu erbrin-
gen. Für diese gelten die folgenden Bedingun-
gen und Regelwerke der SEB AG, soweit nicht
im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird:

a) Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

b) Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten

c) Allgemeine Geschäftsbedingungen der
SEB AG

d) Der das Wertpapiergeschäft betreffende Aus-
zug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
der Bank

Ort, Datum

Folgende Dokumente wurden ausge-
händigt (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Sonderbedingungen für Wertpapierge-
schäfte

Grundsätze für die Ausführung von
Aufträgen in Finanzinstrumenten

Ort, Datum

Depotinhaber

Hinweis zu Vergütungen von dritter Seite

Die Bank kann im Zusammenhang mit Wertpa-
piergeschäften Vergütungen von dritter Seite
(zum Beispiel Vertriebsentgelte, Vertriebsfolge-
provisionen, Sachleistungen) erhalten. Weitere
Einzelheiten können den Grundsätzen für den
Umgang mit Interessenkonflikten entnommen
werden.

Vereinbarung über die außerbörsliche
Ausführung von Wertpapiergeschäften 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in
den nach den Ausführungsgrundsätzen vorge-
sehenen Fällen eine außerbörsliche Auftrags-
ausführung möglich ist.

Unterschrift(en) des/der Kunden(in)

Allgemeine Informationen über die SEB AG

Wertpapiergeschäfte betreffender Auszug
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis

Unterschrift(en) des/der Kunden(in)

Depot-Nr.

Vereinbarung über die Nutzung elektro-
nischer Medien

Ich erkläre mich zudem damit einverstanden,
dass mir gegebenenfalls erforderliche Infor-
mationen auf einem anderen dauerhaften
Datenträger als Papier übermittelt werden,
soweit dies jeweils angemessen ist. In Frage
kommen dabei Medien wie Fax, E-Mail, CD-
ROM, DVD und ähnliche.
Meine E-Mail Adresse lautet: 

Information über den Umgang mit
Interessenkonflikten

4432 0907 1V10L
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Filial-Nr.

Neuzugang

Änderungen

Löschung

– Ausfertigung für ServiceCenter –



Rahmenvereinbarung über
Geschäfte in Finanzinstrumenten

An
SEB AG
Filiale

Ich beauftrage Sie, für das oben genannte
Depot Wertpapierdienstleistungen zu erbrin-
gen. Für diese gelten die folgenden Bedingun-
gen und Regelwerke der SEB AG, soweit nicht
im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird:

a) Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

b) Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten

c) Allgemeine Geschäftsbedingungen der
SEB AG

d) Der das Wertpapiergeschäft betreffende Aus-
zug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
der Bank

Ort, Datum

Folgende Dokumente wurden ausge-
händigt (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Sonderbedingungen für Wertpapierge-
schäfte

Grundsätze für die Ausführung von
Aufträgen in Finanzinstrumenten

Ort, Datum

Depotinhaber

Hinweis zu Vergütungen von dritter Seite

Die Bank kann im Zusammenhang mit Wertpa-
piergeschäften Vergütungen von dritter Seite
(zum Beispiel Vertriebsentgelte, Vertriebsfolge-
provisionen, Sachleistungen) erhalten. Weitere
Einzelheiten können den Grundsätzen für den
Umgang mit Interessenkonflikten entnommen
werden.

Vereinbarung über die außerbörsliche
Ausführung von Wertpapiergeschäften 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in
den nach den Ausführungsgrundsätzen vorge-
sehenen Fällen eine außerbörsliche Auftrags-
ausführung möglich ist.

Unterschrift(en) des/der Kunden(in)

Allgemeine Informationen über die SEB AG

Wertpapiergeschäfte betreffender Auszug
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis

Unterschrift(en) des/der Kunden(in)

Depot-Nr.

Vereinbarung über die Nutzung elektro-
nischer Medien

Ich erkläre mich zudem damit einverstanden,
dass mir gegebenenfalls erforderliche Infor-
mationen auf einem anderen dauerhaften
Datenträger als Papier übermittelt werden,
soweit dies jeweils angemessen ist. In Frage
kommen dabei Medien wie Fax, E-Mail, CD-
ROM, DVD und ähnliche.
Meine E-Mail Adresse lautet: 

Information über den Umgang mit
Interessenkonflikten

4432 0907 2V10L – Ausfertigung für Kunden –



Allgemeine Informationen
zur SEB AG

Telefon 069 – 2 58 - 0
Telefax 069 – 2 58 - 7578
Internet www.seb-bank.de

www.seb-merchant.de

Name und Anschrift der Bank
SEB AG 
Ulmenstrasse 30
60325 Frankfurt am Main
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Wertpapiergeschäfte
Ihre SEB AG bietet alle Arten von Geschäften in
Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten
an, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren
sowie deren Verwahrung.

Vertragssprache
Die maßgebliche Sprache für die Vertrags-
beziehung ist Deutsch. 

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt 
Internet: www.bafin.de 

Auftragswege
Aufträge in Wertpapiergeschäfte nehmen wir in
unseren Filialen, per Telefon oder Internet-
Banking entgegen.
Als vertraglich gebundener Vermittler ist für
uns die SEB Financial Services GmbH,
Ben-Gurion-Ring 174, 60437 Frankfurt am Main,
registriert in Deutschland, tätig.

Einlagensicherung
Die SEB AG ist dem Einlagensicherungsfonds
des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
angeschlossen. Der Umfang der durch den
Einlagensicherungsfonds geschützten Ver-
bindlichkeiten ist in Nr. 20 der ”Allgemeinen
Geschäftsbedingungen” beschrieben. 

Wertpapierverwahrung
Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt
gemäß unseren Sonderbedingungen für Wert-
papiergeschäfte. Inländische Wertpapiere
werden demgemäß regelmäßig bei der deut-
schen Wertpapiersammelbank (Clearstream
Banking Frankfurt) verwahrt, sofern diese zur
Girosammelverwahrung zugelassen sind. Aus-
ländische Wertpapiere werden in der Regel im
Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in
dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt
wurde. In welchem Land Ihre Wertpapiere ver-
wahrt werden, teilen wir Ihnen auf der Wert-
papierabrechnung mit. An den Wertpapieren,
die wir wie zuvor beschrieben verwahren,
erhalten Sie Eigentum beziehungsweise eine
eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Nrn.

11 und 12 der Sonderbedingungen für Wert-
papiergeschäfte). Dadurch sind Sie nach der
Maßgabe der jeweils geltenden ausländischen
Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf Ihre
Wertpapiere geschützt. Im Übrigen haften wir
bei der Verwahrung Ihrer Wertpapiere nach
Nr. 19 der Sonderbedingungen für Wertpapier-
geschäfte.

Emissionsprospekte
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei
Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden,
der Prospekt auf den Internetseiten des
Emittenten verfügbar ist und eine Druckversion
beim Emittenten angefordert werden kann. 
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Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte
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Diese Sonderbedingungen gelten für den
Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung
von Wertpapieren, und zwar auch dann,
wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft
sind (nachstehend: »Wertpapiere«).

Geschäfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschäfts

1.1 Kommissions-/Festpreisgeschäfte

Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte
in Form von Kommissionsgeschäften (1.2) oder
Festpreisgeschäften (1.3) ab.

1.2 Kommissionsgeschäfte

Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kom-
missionärin aus, schließt sie für Rechnung des
Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer
oder einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder
Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab,
oder sie beauftragt einen anderen Kommissio-
när (Zwischenkommissionär), ein Ausführungs-
geschäft abzuschließen. Im Rahmen des
elektronischen Handels an einer Börse kann
der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank
oder den Zwischenkommissionär unmittelbar
ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des
Börsenhandels dies zulassen.

1.3 Festpreisgeschäfte

Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für
das einzelne Geschäft einen festen oder
bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so
kommt ein Kaufvertrag zustande; dement-
sprechend übernimmt die Bank vom Kunden
die Wertpapiere als Käuferin, oder sie liefert
die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die
Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten
Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen
zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

2. Ausführungsgrundsätze für Wert-
papiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren
jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus.
Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil
der Sonderbedingungen. Die Bank ist berech-
tigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend
den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern.
Über die Änderungen der Ausführungsgrund-
sätze wird die Bank den Kunden jeweils infor-
mieren.

Besondere Regelungen für das Kom-
missionsgeschäft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1 Geltung von Rechtsvorschriften/ 
Usancen/ Geschäftsbedingungen

Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für
den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz
geltenden Rechtsvorschriften und Geschäfts-
bedingungen (Usancen); daneben gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ver-
tragspartners der Bank.

3.2 Unterrichtung 

Über die Ausführung des Auftrags wird die
Bank den Kunden unverzüglich unterrichten.
Wurde der Auftrag des Kunden im elektroni-
schen Handel an einer Börse gegen die Bank
oder den Zwischen-Kommissionär unmittelbar
ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten
Benachrichtigung.

3.3 Preis des Ausführungsgeschäfts/
Entgelt/Auslagen

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den
Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist
berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen ein-
schließlich fremder Kosten in Rechnung zu
stellen.

4. Erfordernis eines ausreichenden
Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder
zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit
verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein
für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder
der Depotbestand des Kunden zur Ausführung
ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den
Kunden unverzüglich unterrichten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von
Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungs-
geschäft vorgeben (preislich limitierte Auf-
träge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten
Kundenaufträgen

6.1 Preislich unlimitierte Aufträge

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entspre-
chend den Ausführungsgrundsätzen (Punkt 2.)
nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für
eine gleichtägige Ausführung nicht rechtzeitig
eingegangen, so dass seine Berücksichtigung
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab-
laufs nicht möglich ist, so wird er für den näch-
sten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag
nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden
hiervon unverzüglich benachrichtigen.

6.2 Preislich limitierte Aufträge

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum
letzten Handelstag des laufenden Monats gültig
(Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag
eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern
er nicht am selben Tag ausgeführt wird, ent-
sprechend den Ausführungsgrundsätzen
(Punkt 2.) für den nächsten Monat vorgemerkt.
Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeits-
dauer seines Auftrags unverzüglich unter-
richten.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum 
Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder
Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer
des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limi-
tierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von
Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vor-
letzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die
Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder
Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt
sich nach den maßgeblichen ausländischen
Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrech-
ten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshan-
dels zum Depotbestand des Kunden gehören,
gilt Nr. 15.1.

8. Erlöschen laufender Aufträge

8.1 Dividendenzahlungen, sonstige Aus-
schüttungen, Einräumung von Bezugs-
rechten, Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Ver-
kauf von Aktien an inländischen Ausführungs-
plätzen erlöschen bei Dividendenzahlung,
sonstigen Ausschüttungen, der Einräumung
von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des
Handelstages, an dem die Aktien letztmalig ein-
schließlich der vorgenannten Rechte gehandelt
werden, sofern die jeweiligen Regelungen des
Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen.
Bei Veränderung der Einzahlungsquote teilein-
gezahlter Aktien oder des Nennwertes von
Aktien und im Falle des Aktiensplittings
erlöschen preislich limitierte Aufträge mit
Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an
dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote
bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw.
gesplittet notiert werden.

8.2 Kursaussetzung

Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz
die Preisfeststellung wegen besonderer
Umstände im Bereich des Emittenten unter-
bleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an
diesem Ausführungsplatz auszuführenden
Kundenaufträge für die betreffenden Wert-
papiere, sofern die Bedingungen des Ausfüh-
rungsplatzes dies vorsehen.

8.3 Ausführung von Kundenaufträgen an aus-
ländischen Ausführungsplätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an
ausländischen Ausführungsplätzen gelten
insoweit die Usancen der ausländischen Aus-
führungsplätze.

8.4 Benachrichtigung

Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags
wird die Bank den Kunden unverzüglich be-
nachrichtigen.
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9. Haftung der Bank bei Kommissions-
geschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Er-
füllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren
Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss
eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank
bei der Beauftragung eines Zwischenkommis-
sionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und
Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10. Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland,
soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen
oder eine anderweitige Vereinbarung die
Anschaffung im Ausland vorsehen.

11. Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank
dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Giro-
sammelverwahrung bei der deutschen Wertpa-
piersammelbank (Clearstream Banking AG)
zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sam-
melbestand - Girosammel-Depotgutschrift (GS-
Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Giro-
sammelverwahrung zugelassen sind, wird dem
Kunden Alleineigentum an Wertpapieren ver-
schafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank
für den Kunden gesondert von ihren eigenen
Beständen und von denen Dritter (Streifband-
verwahrung).

12. Anschaffung im Ausland

12.1 Anschaffungsvereinbarung

Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an,
wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in
in- oder ausländischen Wertpapieren im Ausland
ausführt, oder sie dem Kunden im Wege eines
Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere
verkauft, die im Inland weder börslich noch
außerbörslich gehandelt werden oder sie als
Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen
Wertpapieren ausführt oder dem Kunden aus-
ländische Wertpapiere im Wege eines Festpreis-
geschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich
oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise
aber im Ausland angeschafft werden.

12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften
Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hier-
mit wird sie einen anderen in- oder ausländi-
schen Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG)
beauftragen oder eine eigene ausländische
Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwah-
rung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvor-
schriften und Usancen des Verwahrungsorts
und den für den oder die ausländischen Ver-
wahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem
Ermessen unter Wahrung der Interessen des
Kunden das Eigentum oder Miteigentum an
den Wertpapieren oder eine andere im Lager-
land übliche, gleichwertige Rechtsstellung
verschaffen und diese Rechtsstellung treu-
händerisch für den Kunden halten. Hierüber
erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapier-
rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des aus-
ländischen Staates, in dem sich die Wert-
papiere befinden (Lagerland).

12.4 Deckungsbestand

Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche
des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift
nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungs-
bestand besteht aus den im Lagerland für die
Kunden und für die Bank verwahrten Wert-
papieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem
eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt
daher anteilig alle wirtschaftlichen und recht-
lichen Nachteile und Schäden, die den
Deckungsbestand als Folge von höherer
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen
oder durch sonstige von der Bank nicht zu ver-
tretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im
Zusammenhang mit Verfügungen von hoher
Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

12.5 Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und
Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so
ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Ver-
wahrung

13. Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich
einen Depotauszug.

14. Einlösung von Wertpapieren/Bogen-
erneuerung

14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt
die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahl-
baren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der
Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertrag-
scheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder
Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben,
dass die Bank den Betrag erhält, und zwar
auch dann, wenn die Papiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue
Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen
(Bogenerneuerung).

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland ver-
wahrten Wertpapieren dem ausländischen

Verwahrer.
14.3 Auslosung und Kündigung von Schuldver-
schreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibun-
gen überwacht die Bank den Zeitpunkt der
Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung
anhand der Veröffentlichungen in den «Wert-
papier-Mitteilungen». Bei einer Auslosung von
im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuld-
verschreibungen, die anhand deren Urkunden-
nummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die
Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in
Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wert-
papiere entweder Urkundennummern für die
Auslosungszwecke zuordnen oder in einer inter-
nen Auslosung die Aufteilung des auf den
Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die
Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung
wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungs-
stelle vorgenommen; sie kann stattdessen
unter Einsatz einer elektronischen Datenver-
arbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern
eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

14.4 Einlösung in fremder Währung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine
sowie fällige Wertpapiere in ausländischer
Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst,
wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem
Konto des Kunden in dieser Währung gut-
schreiben, sofern der Kunde ein Konto in
dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie
dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro
erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist.

14.a Wiederanlage von Ertragsaus-
schüttungen bei Investmentfonds

Ertragsausschüttungen von Investmentfonds
sollen grundsätzlich wieder investiert werden.
Dazu werden sie, sofern von der Bank für die
automatische Wiederanlage zugelassen, in
Anteilen des jeweiligen Fonds zum Ausgabe-
preis für den Kunden wieder angelegt. Eine
Auszahlung durch Gutschrift erfolgt in diesen
Fällen nur, wenn der Kunde die Bank schriftlich
anweist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/ 
Optionsscheinen/Wandelschuldver-
schreibungen

15.1 Bezugsrechte

Über die Einräumung von Bezugsrechten wird
die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn
hierüber eine Bekanntmachung in den «Wert-
papier-Mitteilungen» erschienen ist. Soweit die
Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung
des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche
zum Depotbestand des Kunden gehörenden
inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen;
ausländische Bezugsrechte darf die Bank
gemäß den im Ausland geltenden Usancen
bestens verwerten lassen.
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15.2 Options- und Wandlungsrechte

Über den Verfall von Rechten aus Options-
scheinen oder Wandlungsrechten aus Wandel-
schuldverschreibungen wird die Bank den
Kunden mit der Bitte um Weisung benach-
richtigen, wenn auf den Verfalltag in den
«Wertpapier-Mitteilungen» hingewiesen worden
ist.

16. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den «Wertpapier-Mitteilungen» Infor-
mationen veröffentlicht, die die Wertpapiere
des Kunden betreffen, oder werden der Bank
solche Informationen vom Emittenten oder von
ihrem ausländischen Verwahrer/ Zwischenver-
wahrer übermittelt, so wird die Bank dem
Kunden diese Informationen zur Kenntnis
geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition
des Kunden erheblich auswirken können und
die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung
seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie
insbesondere Informationen über - gesetzliche
Abfindungs- und Umtauschangebote, - freiwillige
Kauf- und Umtauschangebote, - Sanierungsver-
fahren zur Kenntnis geben. Eine Benachrichti-
gung kann unterbleiben, wenn die Information
bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist
oder die vom Kunden zu ergreifenden Maß-
nahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind,
weil die anfallenden Kosten in einem Missver-
hältnis zu den möglichen Ansprüchen des
Kunden stehen.

17. Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen
in den «Wertpapier-Mitteilungen» einmalig bei
der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob
diese von Verlustmeldungen (Opposition),
Zahlungssperren und dergleichen betroffen
sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren
zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden
erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und
Vernichtung von Urkunden

18.1 Urkundenumtausch

Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden einer in den «Wertpapier-Mitteilun-
gen» bekannt gemachten Aufforderung zur Ein-
reichung von Wertpapierurkunden Folge leisten,
wenn diese Einreichung offensichtlich im
Kundeninteresse liegt und damit auch keine
Anlageentscheidung verbunden ist (wie z. B.
nach der Fusion der Emittentin mit einer
anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher
Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der
Kunde wird hierüber unterrichtet.

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust
der Wertpapiereigenschaft

Verlieren die für den Kunden verwahrten Wert-
papierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft
durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte,
so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus
dem Depot des Kunden ausgebucht werden.
Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit
möglich dem Kunden auf Verlangen zur Ver-
fügung gestellt. Der Kunde wird über die Aus-
buchung, die Möglichkeit der Auslieferung und
die mögliche Vernichtung unterrichtet Erteilt er
keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden
nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach
Absendung der Mitteilung an den Kunden ver-
nichten.

19. Haftung

19.1 Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland
haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mit-
arbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem
Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet
die Bank auch für die Erfüllung der Pflichten
der Clearstream Banking AG.

19.2 Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Aus-
land beschränkt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des
von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers
oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischen-
verwahrung durch die Clearstream Banking AG
oder einen anderen inländischen Zwischenver-
wahrer sowie einer Verwahrung durch eine
eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die
Bank für deren Verschulden.

20. Sonstiges

20.1 Auskunftsersuchen

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange-
schafft oder veräußert werden oder die ein
Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland
verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer
ausländischen Rechtsordnung. Rechte und
Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung,
die auch die Offenlegung des Namens des
Kunden vorsehen kann. Die Bank wird ent-
sprechende Auskünfte an ausländische Stellen
erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie
wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

20.2 Einlieferung/Überträge

Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn
der Kunde der Bank in- oder ausländische
Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert
oder Depotguthaben von einem anderen
Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der
Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm
eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser
Sonderbedingungen erteilt.
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Grundsätze für die Ausführung von
Aufträgen in Finanzinstrumenten

Fassung 01.11.2007

A. Vorbemerkung

Anwendungsbereich

1. Diese Grundsätze gelten für die Ausführung
von Aufträgen, die der Kunde der SEB AG,
nachfolgend SEB genannt, zum Zwecke des
Erwerbs oder der Veräußerung von Wert-
papieren oder anderer Finanzinstrumente (z. B.
Optionen) erteilt. Ausführung in diesem Sinne
bedeutet, dass die SEB auf Grundlage des
Kundenauftrages für Rechnung des Kunden mit
einer anderen Partei auf einem dafür geeigne-
ten Markt ein entsprechendes Ausführungs-
geschäft abschließt (Kommissionsgeschäft).
Schließen SEB und Kunde unmittelbar einen
Kaufvertrag über Finanzinstrumente (Festpreis-
geschäft), gilt Nr. 7. Diese Grundsätze gelten
auch, wenn die SEB in Erfüllung ihrer Pflichten
aus einem Vermögensverwaltungsvertrag mit
dem Kunden für Rechnung des Kunden Finanz-
instrumente erwirbt oder veräußert.

Ziel der Auftragsausführung

2. Kundenaufträge können regelmäßig über
verschiedene Ausführungswege oder an ver-
schiedenen Ausführungsplätzen ausgeführt
werden, z. B. an Börsen oder an sonstigen
Handelsplätzen, im Inland oder im Ausland oder
im Präsenzhandel einerseits, im elektronischen
Handel andererseits. In den nachfolgenden
Abschnitten werden die Ausführungswege und
möglichen Ausführungsplätze in den maß-
geblichen Arten von Finanzinstrumenten
beschrieben, die im Regelfall gleich bleibend
eine bestmögliche Ausführung im Interesse des
Kunden erwarten lassen und über welche die
SEB daher die Aufträge des Kunden ausführen
wird.

3. Bei der Festlegung konkreter Ausführungs-
plätze geht die SEB davon aus, dass der
Kunde vorrangig den - unter Berücksichtigung
aller mit dem Ausführungsgeschäft verbunde-
nen Kosten - bestmöglichen Preis erzielen will.
Da Wertpapiere im Regelfall Kursschwankungen
unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der
Auftragserteilung eine Kursentwicklung zum
Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen

werden kann, werden vor allem solche Aus-
führungsplätze berücksichtigt, an denen eine
vollständige Ausführung wahrscheinlich und
zeitnah möglich ist. 
Die SEB wird im Rahmen der vorgenannten
Maßstäbe ferner andere relevante Kriterien
(z. B. Marktverfassung, Sicherheit der Ab-
wicklung) beachten.

Vorrang von Weisungen

4. Der Kunde kann der SEB Weisung erteilen,
an welchen Ausführungsplätzen sein Auftrag
ausgeführt werden soll. Solche Weisungen
gehen diesen Ausführungsgrundsätzen vor.

Hinweis:
Liegt eine Weisung vor, wird die Bank den
Auftrag nicht gemäß diesen Grundsätzen
zur bestmöglichen Ausführung ausführen.

Weiterleitung von Aufträgen

5. In bestimmten Fällen wird die SEB den Auf-
trag des Kunden nicht selbst ausführen,
sondern ihn unter Wahrung dieser Grundsätze
an Unternehmen im SEB Konzern oder ein
anderes Finanzdienstleistungsunternehmen zur
Ausführung weiterleiten. Weitergeleitet werden
zum Beispiel Aufträge für Wertpapiere, die an
einer ausländischen Wertpapierbörse gehandelt
werden, an der die SEB keine eigene Börsen-
mitgliedschaft hat.

Der Auftrag des Kunden wird dann nach Maß-
gabe der Vorkehrungen des Unternehmens im
SEB Konzern oder des anderen Finanzdienst-
leistungsunternehmens zur Erreichung einer
bestmöglichen Ausführung abgewickelt.

Abweichende Ausführung im Einzelfall

6. Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse
oder eine Marktstörung eine abweichende
Ausführung erforderlich machen, führt die SEB
den Auftrag im Interesse des Kunden
(§ 384 HGB) aus.

Festpreisgeschäfte

7. Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur
eingeschränkt, wenn die SEB und der Kunde
miteinander einen Kaufvertrag über Finanz-
instrumente zu einem festen oder bestimm-
baren Preis schließen (Festpreisgeschäft).
In diesem Fall entfällt eine Ausführung im o. g.
Sinne; vielmehr sind SEB und Kunde ent-
sprechend der vertraglichen Vereinbarung
unmittelbar verpflichtet, die geschuldeten
Finanzinstrumente zu liefern und den Kaufpreis
zu zahlen. In den nachfolgenden Ausführungs-
grundsätzen wird angegeben, wann die SEB
den Abschluss solcher Festpreisgeschäfte
regelmäßig anbietet. 

Dies gilt entsprechend, wenn die SEB im
Rahmen eines öffentlichen oder privaten An-
gebots Wertpapiere zur Zeichnung anbietet
oder wenn sie und Kunden miteinander Ver-
träge über Finanzinstrumente abschließen
(z. B. Optionsgeschäfte), die nicht an einer
Börse handelbar sind.

B. Ausführungsgrundsätze in unter
schiedlichen Arten von Finanz-
instrumenten

8. Verzinsliche Wertpapiere
Die SEB bietet die Möglichkeit an, verzinsliche
Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen)
direkt bei der SEB zu erwerben oder wieder an
sie zu verkaufen. Das aktuelle Angebot, insbe-
sondere der Preis, kann jeweils bei der SEB
erfragt werden. Erwerb und Veräußerung er-
folgen zu einem mit der SEB fest vereinbarten
Preis (Festpreisgeschäft).

Hinweis:
Bei Festpreisgeschäften ist der Ertragsanteil
der SEB im Festpreis enthalten. Weitere Kosten
(z. B. Maklercourtage o.ä.) entstehen nicht. 

Soweit ein Festpreisgeschäft zwischen SEB
und Kunde nicht zustande kommt, führt die
SEB Kundenaufträge im Wege der Kommission
wie folgt aus:
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Wertpapierart

Bundesanleihen, Bundesobligationen

Pfandbriefe und sonstige verzinsliche Wertpapiere

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse

Ausführung an einer inländischen Börse

Ist die Ausführung an einer inländischen Börse nicht möglich (z.B. mangels Liquidität), wer-
den wir Ihre Order gegebenenfalls im Interbankenhandel mit einer anderen Bank oder einem
anderen Ausführungsplatz ausführen. Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.
Liegt Ihre Zustimmung zur außerbörslichen Ausführung nicht vor, oder ist eine Ausführung
im Interbankenhandel nicht möglich, werden wir Ihre Order an einer in- oder ausländischen
Börse zur Ausführung weiterleiten.

* Die Liste der Ausführungsplätze, an denen die SEB Wertpapierorders ausführt, ist in der Anlage zu diesen Bestimmungen aufgeführt. 



Aktien

An einer inländischen Börse handelbar

Nicht an einer inländischen Börse handelbar

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse

Im Regelfall Ausführung an der Börse des Landes, in dem die betroffene Gesellschaft ihren
Sitz hat.

Ein anderer Börsenplatz wird von uns gewählt, wenn der Haupthandelsplatz hiervon
abweicht, Abwicklungsgründe insbesondere beim Verkauf von im Ausland belegenen Aktien
oder die Sicherheit der Erfüllung dies in Ihrem Interesse angezeigt sein lassen.

Zertifikate/Optionsscheine/
vergleichbare Wertpapiere

An einer inländischen Börse handelbar

Nicht an einer inländischen Börse handelbar

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse - Ausnahme (bei unzureichender Marktliquidität):
Ausführungsgeschäft mit dem jeweiligen Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner,
der den Abschluss von Geschäften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet
(sog. Market Maker). Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.

Ausführungsgeschäft mit dem Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner, der den
Abschluss von Geschäften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Market
Maker). Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.

Finanzderivate

Börsengehandelt

Nicht börsengehandelt
–Devisentermingeschäfte
–Optionen
–Swaps

Ausführungsplatz*

Ausführung an der Börse, an der die Geschäftsform (Kontrakt) gehandelt wird, für die der
Kunde den Auftrag erteilt hat.

Geschäft zwischen SEB und Kunde
(Festpreisgeschäft)

9. Aktien

Die SEB führt Aufträge im Wege der 
Kommission wie folgt aus:

Soweit im Einzelfall der Umfang des Auftrags
eine abweichende Ausführung erforderlich
erscheinen lässt, führt die SEB den Auftrag im
Interesse des Kunden aus.

10. Anteile an Investmentfonds

Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds
zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum
Rücknahmepreis nach Maßgabe des Invest-
mentgesetzes unterliegt nicht den gesetzlichen
Regelungen zur besten Ausführung.

12. Finanzderivate

Hierunter fallen u. a. auch Finanzterminge-
schäfte, die unter standardisierten Bedingun-
gen an einer Börse gehandelt werden oder die
außerbörslich zwischen Kunde und SEB indivi-
duell vereinbart werden.

Je nach Finanzinstrument kommen hierfür
besondere Bedingungen oder spezielle
Verträge zum Einsatz (Sonderbedingungen für
Termingeschäfte, Rahmenvertrag für Finanz-
termingeschäfte).

Die SEB führt Aufträge zum Erwerb oder zur
Veräußerung von Anteilen in Investmentfonds
grundsätzlich nach Maßgabe des Investmentge-
setzes aus. Aufträge in Exchange Traded Funds
werden, soweit diese in Deutschland börsenge-
handelt sind, an einer inländischen Börse zur
Ausführung gebracht.

11. Zertifikate - Optionsscheine

Die SEB bietet Zertifikate und Optionsscheine
eigener sowie ausgewählter fremder Emissionen

selbst zur Zeichnung oder zum Erwerb
(und ggf. zum Rückkauf) zu einem
festen Preis an (Festpreisgeschäft).
Soweit es nicht zu einem Festpreisge-
schäft kommt, wird die SEB den Auf-
trag des Kunden wie folgt ausführen:

* Die Liste der Ausführungsplätze, an denen die SEB Wertpapierorders ausführt, ist in der Anlage zu diesen Bestimmungen aufgeführt. 
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Anlage zu Grundsätzen für die
Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten

Fassung 01.11.2007

Die SEB führt Aufträge in Finanzinstrumenten
an folgenden Handelsplätzen aus:

1. Inländische Börsen

Elektronische Börsen:

XETRA (Deutsche Börse AG)
EUREX (Gruppe Deutsche Börse AG)

Regionalbörsen:
Frankfurter Wertpapierbörse FWB AG
Börse München (Bayerische
Börse AG)
Börse Stuttgart AG
Börse Düsseldorf AG
BÖAG Hamburg/Hannover
Börse Berlin (Berliner Börse AG)

2. Ausländische Börsen

Die SEB AG besitzt nicht an allen Handels-
plätzen eigene Börsenzulassungen und behält
sich vor diese Geschäfte an andere Handels-
häuser und Intermediäre weiterzuleiten.

Dies gilt grundsätzlich für die Ausführung von
Wertpapierorders an ausländischen Handels-
plätzen.

3. Sonstige Handelsplätze

Die SEB benutzt neben Börsen auch andere
Finanzdienstleister und außerbörsliche
Handelsplätze, z. B. elektronische Handels-
plätze wie MTS, Trade Web.
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Information über den Umgang
mit Interessenkonflikten

Fassung 01.11.2007

Interessenkonflikte lassen sich bei einer Univer-
salbank, die für ihre Kunden eine Vielzahl von
Wertpapierdienstleistungen erbringt sowie
Unternehmen finanziert und berät, nicht immer
ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vor-
gaben des Wertpapierhandelsgesetzes infor-
mieren wir Sie daher nachfolgend über unsere
weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang
mit diesen Interessenkonflikten. Auf Wunsch
stellen wir Ihnen darüber hinaus weitere Einzel-
heiten zur Verfügung. 

Interessenkonflikte können sich ergeben
zwischen unserer Bank, anderen Unternehmen
unserer Gruppe sowie unseres Mutterkonzerns
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm,
unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern,
vertraglich gebundenen Vermittlern oder
anderen Personen, die mit uns verbunden sind,
und unseren Kunden oder zwischen unseren
Kunden.

Interessenkonflikte können sich insbesondere
ergeben:

- in der Anlageberatung und in der Vermögens-
verwaltung aus dem eigenen Umsatzinteresse
der Bank am Absatz von Finanzinstrumenten,
insbesondere konzerneigener Produkte;

- bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen
(beispielsweise Platzierungs-/Vertriebsfolge-
provisionen/ geldwerten Vorteilen) von Dritten
oder an Dritte im Zusammenhang mit Wert-
papierdienstleistungen für Sie;

- durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitar-
beitern und Vermittlern;

- bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mit-
arbeiter und Vermittler;

- aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres
Hauses, insbesondere dem Interesse der
Bank an Eigenhandelsgewinnen und am
Absatz eigen emittierter Wertpapiere;

- aus Beziehungen unseres Hauses mit Emit-
tenten von Finanzinstrumenten, etwa bei
Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mit-
wirkung an Emissionen, bei Kooperationen;

- bei der Erstellung von Finanzanalysen über
Wertpapiere, die Kunden zum Erwerb an-
geboten werden;

- durch Erlangung von Informationen, die nicht
öffentlich bekannt sind;

- aus persönlichen Beziehungen unserer Mit-
arbeiter oder der Geschäftsleitung oder der
mit diesen verbundenen Personen;

- bei der Mitwirkung dieser Personen in Auf-
sichts- oder Beiräten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen
zum Beispiel die Beratung, Auftragsausführung,
die Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse
beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitar-
beiter auf hohe ethische Standards verpflichtet.
Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit,
rechtmäßiges und professionelles Handeln, die
Beachtung von Marktstandards und insbeson-
dere des Kundeninteresses. 

In unserem Hause ist unter der direkten Verant-
wortung des Vorstandes eine unabhängige
Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation,
die Vermeidung und das Management von Inter-
essenkonflikten obliegt. Hierbei ergreifen wir
unter anderem folgende Maßnahmen:

- Schaffung organisatorischer Verfahren
zur Wahrung des Kundeninteresses
(z. B. Genehmigungsverfahren für neue
Produkte).

- Regelung über die Annahme und Gewährung
von Zuwendungen sowie deren Offenlegung.

- Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen
durch Errichtung von Informationsbarrieren,
Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder
räumliche Trennung.

- Führung einer Insider- bzw. Beobachtungs-
und Sperrliste, die der Überwachung
sensibler Informationen sowie der Ver-
hinderung des Missbrauchs von Insider-
informationen dient.

- Offenlegung von Wertpapiergeschäften
solcher Mitarbeiter gegenüber der
Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen
ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten 
können.

- Schulungen unserer Mitarbeiter.
- Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden

lassen, werden wir gegenüber den be-
troffenen Kunden vor einem Geschäftsab-
schluss oder einer Beratung offen legen.

Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie
insbesondere hinweisen: Beim Vertrieb von
Wertpapieren erhalten wir in der Regel Zu-
wendungen von Fondsgesellschaften und
Wertpapieremissionshäusern. Hierzu gehören
umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen,
die von Fondsgesellschaften aus den von ihnen
vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns
gezahlt werden, sowie Vertriebsprovisionen,
die von Wertpapieremittenten in Form von
Platzierungsprovisionen, entsprechenden Ab-
schlägen auf den Emissionspreis (Discount/
Rabatt) und Vertriebsfolgeprovisionen geleistet

werden. Darüber hinaus vereinnahmen wir Aus-
gabeaufschläge selbst, soweit wir sie beim Ver-
kauf von Investmentanteilen oder anderen
Wertpapieren erheben. Die Vereinnahmung
dieser Zahlungen und Zuwendungen bzw.
sonstiger Anreize dienen der Bereitstellung
effizienter und qualitativ hochwertiger In-
frastrukturen im Wertpapiergeschäft. Den Erhalt
oder die Gewährung von Zuwendungen legen
wir unseren Kunden offen.
In der Vermögensverwaltung haben Sie als
Kunde die Verwaltung und damit auch die Ent-
scheidung über den Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten auf Ihren Vermögensver-
walter delegiert. Damit treffen wir im Rahmen
der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien die
Entscheidungen über Käufe und Verkäufe,
ohne Ihre Zustimmung einzuholen. Diese
Konstellation kann einen bestehenden
Interessenkonflikt verstärken. Den hieraus
resultierenden Risiken begegnen wir durch
geeignete organisatorische Maßnahmen, insbe-
sondere durch einen am Kundeninteresse aus-
gerichteten Investmentauswahlprozess. Wenn
möglich, setzen wir Anlageinstrumente ein, bei
denen die interne Verwaltungsvergütung und
damit die Zuwendungen gering sind oder ganz
entfallen. Unabhängig davon legen wir Ihnen vor
Abschluss einer Vermögensverwaltung die
Größenordnung der Zuwendungen offen und
informieren Sie hierüber im Rahmen der regel-
mäßigen Berichterstattung.

Schließlich erhalten wir von anderen Dienst-
leistern im Zusammenhang mit unserem Wert-
papiergeschäft unentgeltliche Zuwendungen,
zum Beispiel in Form von Informationsmaterial
und Schulungen. Diese Zuwendungen nutzen
wir dazu, unsere Dienstleistungen in der von
Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu er-
bringen und kontinuierlich zu verbessern.

An vertraglich gebundene oder unabhängige
Vermittler zahlen wir zum Teil erfolgsbezogene
Provisionen und Fixentgelte. Darüber hinaus
können gebundene Vermittler auch von Dritten,
wie zum Beispiel Fondsgesellschaften, neben
den von uns gezahlten Handelsvertreter-
provisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten.

Auch in von uns erstellten oder verbreiteten
Finanzanalysen informieren wir über relevante
potentielle Interessenkonflikte.
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Information zum Erwerb und Veräußerung von Investmentanteilen  
und zum Depotvertrag 
Stand: 02/2009. Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.  

A. Allgemeine Informationen

Vertreibende Kapitalanlagegesellschaft
SEB Investment GmbH  
Rotfeder-Ring 7  
60327 Frankfurt am Main  
Infoline: (0180) 1 777 999 (EUR 0,039 pro Minute aus dem  
deutschen Festnetz, ggf. Zuschlag aus den Mobilfunknetzen) 
E-Mail: info@sebam.de  
 
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der SEB Investment GmbH  
Geschäftsführer: Barbara A. Knoflach, Matthias Bart, Choy-Soon Chua, 
Siegfried A. Cofalka, Thomas Körfgen, Axel Kraus 

Hauptgeschäftstätigkeit  
Verwaltung von Investmentfonds nach Maßgabe des Investment- 
gesetzes für Rechnung der Anleger 

Eintragung im Handelsregister  
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29859  

Umsatzsteueridentifikationsnummer 
DE 047 221 43169  

Depotbank 
SEB AG  
Ulmenstraße 30  
60325 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/258-0  
Telefax: 069/258 6733  
E-Mail: info@seb.de  
 
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der SEB AG 
Vorstand: Peter Buschbeck, Renate Bloß-Barkowski,  
Liselotte Hjorth, Ian Lees, Jan Sinclair 

Hauptgeschäftstätigkeit  
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von 
Bankgeschäften aller Art und damit zusammenhängende 
Geschäfte  

Eintragung im Handelsregister  
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6800  

Umsatzsteueridentifikationsnummer  
DE 114 103 442  

Zuständige Aufsichtsbehörde für beide Gesellschaften 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main  

Vertragssprache  
Maßgebliche Sprache für alle aus diesem Auftrag resultierenden Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der 
Laufzeit der Verträge ist Deutsch.  

Rechtsordnung / Gerichtsstand  
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der SEB AG gilt für die Geschäftsverbindungen zwischen den Kunden und 
der SEB AG deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.  

Außergerichtliche Streitschlichtung  
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der SEB AG besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres 
regelt die „Verfahrensordnung für die Streitschlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., 
Postfach 040307, 10062 Berlin zu richten. Eine vergleichbare Stelle zur Beilegung von Streitigkeiten mit der SEB Investment GmbH 
besteht nicht.  

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung  
Die SEB AG ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang der durch den 
Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der SEB AG beschrieben.  

B. Hinweise zu den vertraglich vereinbarten Inhalten bzw. Dienstleistungen 

Wesentliche Leistungsmerkmale  
 
a) Erwerb und Veräußerung Anteile Investmentfonds 
Mit Vertragsschluss erwerben Sie Anteile an einem Investmentfonds, zu dessen näherer Ausgestaltung auf das jeweilige Verkaufsprospekt 
der SEB Investment GmbH verwiesen wird. Den Verkaufsprospekt finden Sie auf der Homepage www.SEBAssetManagement.de. Unter 
„Privatkunden“, Rubrik „SEB Fonds“ die betreffende Fondskategorie und dann den Fonds auswählen. Unter dem Reiter „Downloads“  
finden Sie den Verkaufsprospekt zum herunterladen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie den Antrag ausdrucken und per Post an  
SEB Investment GmbH senden und Ihnen seitens der SEB Investment GmbH eine Kaufabrechnung zugesendet wird. Der Auftrag zum  
Kauf von Investmentfonds bezieht sich auf eine einmalige Leistung.  

Die SEB AG führt Aufträge / Einzahlungen, die bei der SEB AG, Anlagekonten, eingehen, durch Abschluss eines Kauf- / Verkaufsge-
schäftes (Ausführungsgeschäft) für Rechnung des Kunden mit der SEB Investment GmbH aus. Die SEB AG rechnet gegenüber dem 
Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes ab. Beim Kauf von Anteilen wird zusätzlich ein Ausgabeaufschlag in der in dem 
Verkaufsprospekt angegebenen Höhe berechnet.  

b) Depotvertrag 
Der Depotvertrag kommt zwischen Ihnen und der SEB AG zustande. Gegenstand ist die Führung eines Depots auf Ihren Namen. Die  
SEB AG verwahrt im Rahmen des Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar Ihre Wertpapiere und Investmentfondsanteile. Ferner erbringt 
die SEB AG die in Nr. 13 ff. der Sonderbedingungen für die Wertpapiergeschäfte beschriebenen Dienstleistungen.  



Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen von Investmentanteilen  
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. 
Näheres zu diesen Risiken entnehmen Sie bitte den Risikohinweisen im ausführlichen Verkaufsprospekt.  

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die die SEB Investment GmbH keinen Einfluss hat.  
Deshalb kann das Wertpapiergeschäft nicht widerrufen werden.  

In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige 
Erträge oder Wertsteigerungen.  

Preise  
Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der SEB AG ergeben sich aus beiliegendem Preisverzeichnis der SEB AG. Die Änderungen 
von Entgelten während der Laufzeit des Depotvertrages erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Das 
jeweils gültige „Preis- und Leistungsverzeichnis“ können Sie in den Geschäftsräumen der SEB AG oder auf den Internetseiten der SEB AG 
(www.seb.de) einsehen. Auf Wunsch wird die SEB AG Ihnen dieses zusenden.  

Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) haben Sie zu tragen.  

Zusätzliche Telekommunikationskosten  
Keine.  

Leistungsvorbehalte  
Keine.  

Zahlung und Erfüllung des Vertrages  
a) Erwerb und Veräußerung Anteile Investmentfonds  
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und bezahlt:  

• Kommissionsgeschäfte: Innerhalb der für den jeweiligen (Börsen-)Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein Ausführungs- 
geschäft zustande gekommen ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); 
entsprechend wird der zu zahlende Betrag dem Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben.  

• Festpreisgeschäft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung 
des geschuldeten Kaufpreises im Rahmen der für das jeweilige Wertpapier geltenden Erfüllungsfristen.  

• Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot gutgeschrieben und der zu zahlende Betrag dem Verrech- 
nungskonto belastet.  

 
b) Die SEB AG beginnt mit der Erfüllung des Depotvertrages erst nach Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist, außer der Kunde wünscht 
ausdrücklich einen vorherigen Beginn der Erfüllung. Die SEB AG erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und 
Führung des Depots. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung werden im einzelnen in Nr. 13 ff. der „Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte“ beschrieben. Das dafür zu zahlende Entgelt berechnet die SEB AG jährlich und belastet dieses dem vereinbarten 
Konto.  

Vertragliche Kündigungsregeln  
Für den Depotvertrag gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten 
Kündigungsregeln.  

Mindestlaufzeit  
Für den Depotvertrag wird keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des Depotvertrages muss der Kunde die verwahrten 
Wertpapiere auf ein anderes Depot übertragen oder veräußern.  

Sonstige Rechte und Pflichten von SEB AG und Kunde  
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den beiliegenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ der SEB AG beschrieben. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ enthalten:  

• Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte  

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.  



C. Informationen über die Besonderheiten des Depotvertrages im Fernabsatz  

Information zum Zustandekommen des Kauf- / Verkaufsvertrages über Investmentanteile und des Depotvertrages  

a) Der Kunde gibt ein ihn bindendes Angebot gegenüber der SEB Investment GmbH auf Abschluss eines Kauf- / Verkaufsvertrages über 
Investmentanteile ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular für den Kauf- / Verkaufsauftrag an die SEB Investment GmbH 
übermittelt und diese ihr zugeht.  
 
b) Der Kunde gibt gegenüber der SEB AG ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Depotvertrages ab, indem er das ausgefüllte und 
unterzeichnete Formular für den Antrag auf Eröffnung eines Depots an die SEB AG übermittelt und dieses ihr zugeht. Der Depotvertrag 
kommt zustande, wenn die SEB AG dem Kunden – gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitätsprüfung des Kunden – die Annahme  
des Vertrages erklärt.  
 

Widerrufsbelehrung für den Kunden  

a) Für den Kauf und Verkauf der Investmentanteile im Fernabsatz steht dem Kunden kein Widerrufsrecht vor. Diese sind gemäß  
§ 355 Abs. 4 Nr. 6 BGB von dem Widerrufsrecht ausgenommen, da ihr Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die von 
Unternehmerseite nicht zu beeinflussen sind. Ein Widerrufsrecht besteht hier lediglich nach Maßgabe des § 126 InvG.  

b) Widerrufsbelehrung zum Depotvertrag  

Widerrufsrecht des Kunden 
Der Kunde ist an seine Willenserklärung zum Abschluss des Depotvertrages nicht mehr gebunden, wenn er sie binnen zwei Wochen 
widerruft. Erhält der Kunde die Widerrufsbelehrung erst nach Abschluss des Depotvertrages, so kann er innerhalb von einem Monat 
widerrufen.  

Form des Widerrufs 
Der Widerruf muss in Textform (z. B. schriftlich, mittels Telefax- oder E-Mail-Nachricht) erfolgen. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten.  

Fristablauf 
Der Lauf der Frist für den Widerruf beginnt einen Tag nachdem dem Kunden  

• ein Exemplar dieser Widerrufsbelehrung  
• die Vertragsbestimmungen einschließlich der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der SEB AG sowie  
• der Sonderbedingungen für das Wertpapiergeschäft der SEB AG  
• die Informationen zu denen die SEB AG nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge (§ 312 c Abs. 2 Nr. 1 BGB i. V.,  

§ 1 BGB-InfoV) verpflichtet ist,  
in Textform mitgeteilt wurden, aber nicht vor dem Tage des Vertragsschlusses.  
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
  
Adressat des Widerrufs 
Der Widerruf ist zu senden an die SEB Investment GmbH, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt  

Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von der SEB AG und vom Kunden auf dessen ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.  

Widerrufsfolgen 
Hat der Kunde vor Ablauf der Widerrufsfrist bereits eine Leistung von der SEB AG erhalten, so kann er sein Widerrufsrecht dennoch 
ausüben. Widerruft er in diesem Fall, so muss er die empfangene Leistung jedoch der SEB AG zurückgewähren und der SEB AG 
die von ihm aus der Leistung gezogenen Nutzungen herausgeben. Bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufsrechts angefallene 
Kontoführungsentgelte sind vom Kunden zu zahlen, wenn die SEB AG mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden mit der Ausführung  
des Depotvertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen hat.  

Kann der Kunde die von der SEB AG ihm gegenüber erbrachte Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren – beispielsweise weil 
dies nach dem Inhalt der erhaltenen Leistung ausgeschlossen ist – so ist er verpflichtet, insoweit Wertersatz zu leisten. Dies kann dazu 
führen, dass der Kunde vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Diese 
Verpflichtung zum Wertersatz kann der Kunde vermeiden, wenn der die Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist nicht in Anspruch nimmt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach Absendung seiner Widerrufserklärung erfüllen.  

Ende der Widerrufsbelehrung.  



 
 
 
 
 
An  
 
SEB Investment GmbH  
Rotfeder-Ring 7  
 
60327 Frankfurt am Main  

 
Information zum Erwerb und Veräußerung von Investmentanteilen 
und zum Depotvertrag  

Investmentdepot Nr.:  

 
 
Kundendaten:  
 Vorname, Zuname 

 

Empfangsbestätigung  

Ich / Wir habe(n) jeweils ein Exemplar  
• der Information zum Erwerb und Veräußerung von Investmentanteilen und zur Führung von Investmentdepots inklusive 

Widerrufsbelehrung (Stand: 02/2009)  
• des Kauf- bzw. Verkaufsauftrages mit den Sonderbedingungen für das Investmentdepot  
• des Antrages zur Eröffnung des Depots  
• der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SEB AG  
• der Sonderbedingungen für das Wertpapiergeschäft der SEB AG  
• des ausführlichen und des vereinfachten Verkaufsprospektes  
 
erhalten.  

Ort, Datum    Unterschrift des Kunden/ der Kunden  


